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81.

Im Sinne des vorgenannten Gesetzes sind:
1. „Oberste Verwaltungsbehörde“ nach 88 9, 51, 129, 221, 321 das

Fürstliche Ministerium, im übrigen das Flrrstliche Ministerinm,
Abteilung für das Innere.

2. „Höhere Verwaltungsbehörde“ das Fürstliche Ministerium, Abteilung
für das Innere.

3. „Untere Verwaltungsbehörde“ und dzuständige Stelle“ im Sinne
des§371 Abs. 2 des Gesetzes das FürstlicheLandratsamt, in der
Stad Gera der Gemeindevorstand.

4. „Ortspolizeibehörde“ der Gemeindevorstand.
„Gemeindebehörde“ der Gemeindevorstand.

z. „Gemeindeverbände“ die Bezirke.
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